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Für die nachfolgend markierten Stellungnahmen beschließt die Stadtvertretung die Anpassung der Abwägung. Die geänderten bzw. ergänzten Stellen der Auswertung sind farbig markiert. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Aufführung der die Grundlage der Stellungnahme bildenden Entwurfsunterlagen wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Stellungnahmen der nachfolgenden Fachdienste und des Abfallwirtschaftsbetriebes 
des Landkreises NWM werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die sich aus den Stellungnahmen ergebenden Hinweise und Ergänzungen werden nach 
Erfordernis in der weiteren Bearbeitung beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
 
Zu 1. 
Die vorgetragenen Absichten der Stadt Dassow werden korrekt wiedergegeben. Die Stadt 
Dassow hat sich mit der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen beschäftigt. Die 
Flächen der Ergänzungssatzung werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Stadt 
Dassow hat die Flächen bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesen und einer 
umfassenden Prüfung unterzogen. Andere Flächen in der Ortslage und anderen Ortslagen 
wurden dafür nicht entwickelt. Im Ort Rosenhagen bieten sich keine weitergehenden 
Möglichkeiten für eine Nutzung an. Die Entwicklung wird als städtebaulich geordnet 
angesehen. 
 
Zu 2. 
Die nachfolgend markierte Fläche wurde betrachtet. Die Stadt Dassow stellt den 
Bebauungsplan Nr. 17 auf und auch den Bebauungsplan Nr. 24. Die Bauleitpläne werden 
auch aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Aufgrund der vorhandenen Verkehrs- und 
sonstigen Infrastruktur wird die Entwicklung auf den Flächen befürwortet. Die Satzung 
wird aufgestellt. Die Prüfung hat stattgefunden. 
 
Zu 3.  
Die Stadt Dassow hält an der Aufstellung einer Ergänzungssatzung fest. Aus Sicht der 
Stadt Dassow werden nur solche Festsetzungen getroffen, wie sie für die städtebauliche 
Ordnung und Entwicklung des Gebietes notwendig sind. Es besteht Zurückhaltung bei 
den Vorgaben. Die überbauten Flächen für die Hauptnutzung werden geregelt, um hier die 
vorhandene Ortstypik zu unterstreichen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 4. 
Die aktuellen Grundstücksgrenzen werden dargestellt. Zwischenzeitlich wurde die 
Flurstücksteilung veranlasst und durchgeführt. 
 
 
zu 5. 
Die Stadt Dassow hat die Festsetzungen überprüft. Zur Rechtseindeutigkeit sollen die 
Festsetzungen 1, 2 und 5 beibehalten werden; an der Festsetzung Nr. 8 (Regelung der 
Zufahrten) wird nicht weiter festgehalten. Auf die Regelung der Grundstückszufahrten 
wird künftig verzichtet. Mit der Trauf- und Giebelständigkeit soll gesichert werden, dass 
keine Gebäude schräg errichtet werden. Mit der Festsetzung der Höhe soll ein Ausufern 
verhindert werden und der Höhenbezug ist aus Sicht der Stadt zwingend erforderlich.  
 
zu 6. 
Die Hinweise werden beachtet.  
 
zu 7. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden abschließend geregelt. 
 
zu 8. 
Es wird im Plangebiet nur harte Bedachung zugelassen. Es erfolgt im Plangebiet keine 
Festsetzung der Zulässigkeit von Reet. Zudem ist nur ein Löschwasserbedarf von 
mind. 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden absicherbar. 
 
 
 
 
B 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Trinkwasserschutzzonen nicht berührt sind. 
 
zu 3. 
Der ZVG ist für die Ver-und Entsorgung verantwortlich. Die Anschlüsse sind zu regeln. 
 
zu 4. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und entsprechen dem Sachverhalt. 
 
 
 

 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
zu 5. 
Die Anforderungen der Abwasserbeseitigung sind zu erfüllen. 
 
 
zu 6. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und entsprechen dem Gesetzestext. 
 
 
zu 7. 
Die Anforderungen sind zu beachten. 
 
 
zu 8. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 9. 
Die Anforderungen an den Gewässerschutz sind zu beachten. Entsprechend vorsorglich 
ist bei Baumaßnahmen umzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 10. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
C 
zu 1. 
Die Belange werden im Rahmen der Abwägung behandelt und entsprechend dem 
jeweiligen Sachpunkt bewertet. 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden vor Satzungsbeschluss abschließend 
geregelt und vor Bekanntmachung entsprechend abgesichert. 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Anforderungen sind bekannt und werden entsprechend beachtet. 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden gesichert. 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
zu 1. 
Die Ausführungen des Gesetzes sind zu beachten. 
 
zu 2. 
Die Grundstücke werden straßenbegleitend bebaut. Somit ist die Erreichbarkeit gesichert. 
 
zu 3. 
Die Grundstücke liegen unmittelbar an der Straße. Eine Überbauung im hinteren Teil ist 
nicht vorgesehen. Somit sind Wendeanlagen nicht notwendig. 
 
zu 4. 
Die Löschwasserversorgung (Grundschutz) wird durch die Stadt Dassow in einer Menge 
von mind. 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden für das Plangebiet gesichert. An der 
Festsetzung der Zulässigkeit von Reetdächern und Fachwerkwänden hält die Stadt 
Dassow nicht länger fest, so dass die Anforderungen an die Umfassung der Gebäude im 
Hinblick auf den Löschwasserbedarf mit den Festsetzungen im Einklang stehen. 
Für den Objektschutz ist der jeweilige Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte 
zuständig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 8 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 5. 
Die Grundversorgung der Löschwasserbereitstellung wird sichergestellt. 
 
 
 
zu 6. 
Die Anforderungen an den Objektschutz sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
Die Gemeinde kümmert sich entsprechend um den Grundschutz. 
 
 
 
zu 7. 
Der Grundbedarf an Löschwasser wird abgesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Es handelt sich nicht um einen Bebauungsplan. Die Stellungnahme wird gewertet und 
behandelt. Der Löschwasserbedarf für die Grundversorgung wird sichergestellt. 
 
 
 
 
E 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht berührt sind. 

 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
F 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde refinanziert die Ausgaben. 
 
zu 3. 
Die Gemeinde refinanziert die Ausgaben und überträgt die auf die Bevorteilten. 
 
 
 
G 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Ergänzungen bestehen. 
 
H 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
I 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Fachdienstes keine Bedenken bestehen. 
 
K 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes keine 
Bedenken bestehen. 
 
L 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet diverse Aufnahme- und 
Sicherungspunkte des Lagenetzes befinden. 
Eine Beeinträchtigung dieser Punkte ist auszuschließen. 
 
zu 2. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
Zum Auszug aus dem Liegenschaftskataster:  
zwischenzeitlich wurde die Flurstücksteilung durchgeführt und mit dem aktuellen Stand 
in der Bearbeitung der Satzung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die allgemeine Ausführung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Ausführungen sind zu beachten. 
 
zu 3. 
Die Ausführungen sind zu beachten. 
 
zu 4. 
Trassen des ZVG sind – bis auf die Trinkwasserversorgung - von den Privatgrundstücken 
nicht berührt. Diese Trinkwasserleitung wird in den öffentlichen Raum umverlegt; eine 
entsprechende Beschriftung erfolgt in der Planzeichnung. Die Anforderungen sind im 
Rahmen der weiterführenden Planung und Durchführung von Baumaßnahmen zu 
beachten. 
 
zu 5. 
Die Anforderungen der Satzung sind zu beachten. 
 
zu 6. 
Die Stadt Dassow geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass eine hydraulische 
Netzberechnung für diese Grundstücke nicht notwendig ist. Der Löschwasserbedarf ist 
entsprechend abzusichern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
zu 7. 
Die Löschwasserbereitstellung wird mit mind. 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden von 
der Stadt Dassow gesichert (Grundschutz). Dazu wird im Bereich der Satzung ein 
zusätzlicher Hydrant errichet. Die Hartbedachung ist entsprechend abzusichern. Die 
Festsetzung von Reetdächer sowie Fachwerkaußenwänden wird nicht weiter verfolgt, so 
dass die Festsetzungen zur Umfassung der Gebäude mit der zur Verfügung stehenden 
Löschwassermenge im Einklang stehen. Die Kosten für den Hydranten/ 
Löschwasserversorgung sind im 1. Nachtrag im städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt 
und Kostenträger geregelt. Dem ZVG entstehen durch die Umsetzung keine Kosten. 
Weiterführend ist eine Regelung im Erschließungsvertrag zwischen der LGE und dem 
ZVG im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 17 Rosenhagen getroffen.  
 
 
zu 8. 
Die Entsorgungsmöglichkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 9. 
Die Niederschlagswasserentsorgung wird somit aufrechterhalten wie beabsichtigt. 
 
 
 
 
 
zu  10. 
Sofern sich Bedarf ergibt, wird eine Beteiligung im Rahmen der jeweiligen Verfahren 
vorgenommen. 
 
 
 
 
zu 11. 
Die Bestandspläne werden den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Satzung der Stadt Dassow über die Ergänzung für einen Teilbereich der Ortslage Rosenhagen, südwestlicher Ortsbereich, für den Bereich der Straße 
des Friedens nach § 34 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BauGB 

 14 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


